
 
 
 
 
Wichtige Mitteilung für unsere Geschäftsfreunde 
 
Seit dem 7.1.2011 gilt die Umsetzungsverordnung BGBI. II Nr. 2/2011 über 
Personen- Qualifizierungs- und Zertifizierungsmaßnahmen entsprechend 
Kategorie I, welche für die Errichtung, Reparatur und Wartung von sämtlichen 
Kälte- und Klimaanlagen eine Zertifizierung von Kälte- und Klimafachfirmen 
vorsieht.  
 
Dies setzt voraus, dass die Fachfirma, welche oben angeführte Arbeiten 
durchführt, über zertifiziertes Fachpersonal der Kategorie I verfügt. Nicht 
zertifiziertes Personal bzw. nicht zertifizierte Firmen dürfen daher in Zukunft 
Arbeiten an Kälte und Klimaanlagen nicht mehr durchführen, da die 
Übergabefrist mit Ende Juni abgelaufen ist. 
 
Die Sanktionen im Rahmen der Gewerbeordnung für die Betreiber bei 
Nichtbefolgung entnehmen Sie bitte der Kälteverordnung 305 v. 29. Aug.1969. 
 
Eintragungen in das Kälteanlagenbuch dürfen daher nur mehr von zertifiziertem 
Personal, welches bei zertifizierten Fachfirmen beschäftigt ist, vorgenommen 
werden. 
 
Wir dürfen Sie weiters darüber informieren, dass unser Unternehmen mit 
18.7.2011 2011 zertifiziert wurde und sämtliches technisches Fachpersonal, 
also sowohl planende Techniker als auch die im Kundendienst tätigen 
Servicetechniker, entweder eine Meister- oder eine Lehrabschlußprüfung sowie 
eine Zertifizierung vorweisen, welche Sie bei Bedarf auch einsehen können. 
 
Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
RUDOLF   BALLEY   GesmbH 
KÄLTE KLIMA WÄRMETECHNIK  
 


